
  

  

 
  

 

Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

www.bundesfinanzministerium.de
 

 

   

POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
  HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

  TEL +49 (0) 1888 682-0 

  FAX +49 (0) 1888 682- 

  E-MAIL Poststelle@bmf.bund.de 

  TELEX 886645 

  DATUM 22. Mai 2007 

  

Oberste Finanzbehörden 
der Länder 
 
nachrichtlich: 
 
Vertretungen der Länder 
beim Bund 
    

 - Verteiler U1 und U2 -
 

BETREFF  Umsatzsteuer; 
  § 15 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz (UStG) - Ermittlung der abziehbaren Vorsteuerbeträge 

bei gemischt genutzten Gebäuden 
BEZUG  BFH-Urteil vom 28. September 2006, V R 43/03, BStBl 2007 II S. XXX1; 

BMF-Schreiben vom 24. November 2004, BStBl I S. 1125 
GZ  IV A 5 - S 7306/07/0003 

DOK  2007/0223039 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Mit Urteil vom 28. September 2006, a.a.O., hat der BFH u.a. entschieden, dass für den Um-
fang des Vorsteuerabzugs bei Erwerb und erheblichem Umbau eines Gebäudes, das anschlie-
ßend vom Erwerber für steuerpflichtige und steuerfreie Verwendungsumsätze verwendet wer-
den soll, vorgreiflich zu entscheiden ist, ob es sich bei den Umbaumaßnahmen um Erhal-
tungsaufwand am Gebäude oder um anschaffungsnahen Aufwand zur Gebäudeanschaffung 
handelt oder ob insgesamt die Herstellung eines neuen Gebäudes anzunehmen ist. Vorsteuer-
beträge, die den Gegenstand selbst oder die Erhaltung, Nutzung oder Gebrauch des Gegen-
stands betreffen, sind gesondert zu beurteilen. Handelt es sich um Aufwendungen für den 
Gegenstand selbst, kommt nur eine Aufteilung der gesamten Vorsteuerbeträge nach einem 
sachgerechten Aufteilungsmaßstab (§ 15 Abs. 4 UStG) in Betracht. Der Umfang der abzieh-
baren Vorsteuerbeträge auf so genannte Erhaltungsaufwendungen kann sich hingegen danach 
richten, für welchen Nutzungsbereich des gemischt genutzten Gegenstands die Aufwendun-
gen vorgenommen werden. 
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder sind die Grundsätze dieses BFH-Urteils über den entschiedenen Einzelfall hinaus 
nicht anzuwenden. 

                                                 
1 Anmerkung: das BFH-Urteil wird zeitgleich mit diesem BMF-Schreiben im BStBl Teil II veröffentlicht 



 
Seite 2  Herstellungskosten eines Gebäudes bestehen regelmäßig aus einer Vielzahl von einzelnen 

Leistungsbezügen, die für sich betrachtet einzelnen Gebäudeteilen direkt zugeordnet oder auf 
mehrere unterschiedliche Nutzungen aufgeteilt werden können. Das Gleiche gilt für Erhal-
tungsaufwendungen, die sich ebenfalls aus mehreren Leistungsbezügen zusammensetzen 
können. Beide Arten von Aufwendungen unterscheiden sich vor allem dadurch, dass durch 
Herstellungskosten etwas „Neues“ geschaffen wird; beide Arten von Aufwendungen setzen 
sich jedoch sowohl aus direkt zuordnungsfähigen als auch aus gemischten Aufwendungen 
zusammen. Die vom BFH vorgenommene Versagung der direkten Zuordnung von Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten zu bestimmten Gebäudeteilen und die damit einhergehende 
Unterscheidung zur Behandlung von Erhaltungsaufwendungen und nachträglichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten erscheint danach nicht gerechtfertigt. Insbesondere die unter-
schiedliche Behandlung von ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten einerseits 
und nachträglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten andererseits ist in sich wider-
sprüchlich. 
 
Die Aufteilung der gesamten im Rahmen der Anschaffung oder Herstellung eines gemischt 
genutzten Gebäudes angefallenen Vorsteuerbeträge nach einem für das gesamte Grundstück 
ermittelten Aufteilungsschlüssel führt zudem insbesondere in den Fällen, in denen die ver-
schieden genutzten Gebäudeteile unterschiedlich ausgestattet sind, zu nicht sachgerechten 
Ergebnissen. 
 
Soweit ein Unternehmer ein Gebäude anschafft oder herstellt, das sowohl zu vorsteuerun-
schädlichen als auch zu vorsteuerschädlichen Umsätzen verwendet werden soll, sind die ab-
ziehbaren Vorsteuerbeträge weiterhin in Anwendung der Grundsätze des BMF-Schreibens 
vom 24. November 2004, a.a.O., zu ermitteln. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
Kraeusel 


